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Nr. 31 vom 16.12.2011 

        
         1./ Bekanntmachung der  Satzung der Stadt Haan über die 15. Änderung 
              der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen  
              vom  14.12.2011 
 
    2./ Bekanntmachung der Satzung der Stadt Haan über die Festsetzung  
              der Abfallentsorgungsgebühren für das Haushaltsjahr 2012 vom 14.12.2011 

 
 3./ Bekanntmachung der Satzung der Stadt Haan über die 15. Änderung  
      der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die  
      Inanspruchnahme der Abwasseranlage -Abwassergebührensatzung-  
      vom 14.12.2011 
 
  4./ Bekanntmachung der Satzung der Stadt Haan über die 39. Änderung  
       der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von  
       Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und  
       Gebührensatzung) vom  14.12.2011                    
 
  5./ Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates über 
       die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 der Stadt Haan uns die 
       Entlastung des Bürgermeisters 
 
  6./ Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal 
 
  7./ Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 
       hier: Kraftloserklärung 
      

 
 
 
         
 
 
 
 



 

1./ 
Satzung der Stadt Haan 

über die 15. Änderung der Satzung über die  
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

vom  14.12.2011 
 
Aufgrund der §§ 7,8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023), der §§ 53, 64, 65, 161a des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 
LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 
926 / SGV NRW 77) sowie der §§ 2, 4, 6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712 / SGV NRW 610) in Verbindung mit der 
Entwässerungssatzung der Stadt Haan vom 02.10.2006 -EWS- (ABl. Stadt 
Haan Nr. 389 vom 10.10.2006, S. 2), in ihren jeweils zur Zeit geltenden 
Fassungen, hat der Rat der Stadt Haan in seiner Sitzung am 13.12.2011 die 
nachstehende Satzung zur 15. Änderung der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 17.12.1996 beschlossen. 
 
 
 
 

§ 1 
 

Gebührensätze 
 
 

 In § 11 werden der Betrag "1,40 €" durch den Betrag "1,55 €" und der 
Betrag "8,99 €" durch den Betrag "9,51 €" ersetzt. 

 
 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewie-

sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

Haan, den 14.12.2011 

 

 

                                                                                                    vom Bovert 
                                                                                                    (Bürgermeister) 
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2./ 

 
Satzung der Stadt Haan 

über die Festsetzung der Abfallentsorgungsgebühren 
für das Haushaltsjahr 2012 vom 14.12.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), der §§ 8 
und 9 des Landesabfallgesetzes NRW vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW 74) und 
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), sowie der §§ 1 und 4 der Gebührensatzung 
für die Abfallbeseitigung der Stadt Haan vom 19.11.1976 (Abl. Kreis ME S. 310) in ihren 
jeweils zur Zeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Haan in seiner Sitzung am 
13.12.2011 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung werden für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 
31.Dezember 2012 wie folgt festgesetzt: 
 
 

40 l Abfallbehälter 14tägliche Leerung 78,84 €
60 l Abfallbehälter 14tägliche Leerung 107,52 €
80 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 136,32 €

120 l-Abfallbehälter wöchentliche Leerung 366,36 €
120 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 193,80 €
240 l-Abfallbehälter wöchentliche Leerung 711,36 €
240 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 366,36 €
770 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 2.235,24 €
770 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 1.128,24 €

1.100 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 3.184,08 €
1.100 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 1.602,72 €
2.500 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 7.209,48 €
2.500 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 3.615,36 €
5.000 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 7.209,48 €
5.000 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 14.397,60 €

10.000 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 28.773,84 €  
 
Bei Nichtinanspruchnahme der Bio-Abfallbehälter wegen Kompostierung der biologischen 
Abfälle auf dem Privatgrundstück werden folgende Gebühren erhoben: 
 
      40 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 70,92 €
      60 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 97,32 €
      80 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 120,96 €
    120 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 173,40 €
    240 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 325,44 €

Die o. g. Gebühren beinhalten jeweils einen Sockelbetrag von 21,31 €  
 
 
70 l-Abfallsack 4,32 €  je Stück
Sperrmüllkarte 10,00 €  je Stück  

 
Bei Inanspruchnahme von zusätzlichen Bio-Abfallbehältern, die über das Restmüllvolumen 
hinausgehen, sind je 120 l an Gebühren 48,00 € zu zahlen.  

 
§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewie-

sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

Haan, den 14.12.2011 

 

 

                                                                                                    vom Bovert 
                                                                                                    (Bürgermeister) 
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3./ 
 

Satzung der Stadt Haan über die 
15. Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Inanspruchnahme der Abwasseranlage 
-Abwassergebührensatzung- vom 14.12.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666/SGV NRW 
2023), der §§ 53, 53c, 64, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz -LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV 
NRW S.926/SGV NRW 77) sowie der §§1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S.712/SGV NRW 
610) in Verbindung mit der Entwässerungssatzung der Stadt Haan vom 02.10.2006 -EWS- 
(ABl. Stadt Haan Nr. 389 vom 10.10.2006, Seite 2,berichtigt im ABl. Stadt Haan Nr. 390 vom 
27.10.2006, Seite 2), in ihren jeweils zur Zeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt 
Haan in seiner Sitzung am 13.12.2011 die nachstehende Satzung zur 15. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der 
Abwasseranlage vom 19.12.1996 beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
§ 2 Abs. 5 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 Die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser beträgt: 
 
 a) für Kanalbenutzer (Normalgebühr) 2,13 Euro/m³ 
 b) für die beitragspflichtigen Mitglieder des Wasserverbandes  0,88 Euro/m³ 
 
 

§ 2 
 
§ 2a Abs. 5 erhält folgenden Wortlaut: 
 
 Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser beträgt 0,66 Euro/m². 

 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewie-

sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

Haan, den 14.12.2011 

 

 

                                                                                                    vom Bovert 
                                                                                                    (Bürgermeister) 
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4./ 
Satzung der Stadt Haan 

über die 39. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom  14.12.2011                    

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666/SGV NRW 2023), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentli-
cher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706) und der §§ 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21.10.1969 (GV NRW S 712/SGV NRW 610) in ihren zur Zeit geltenden 
Fassungen hat der Rat der Stadt Haan in seiner Sitzung am 13.12.2011                      
die nachstehende Satzung zur 39. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 17.11.1978 in der Fassung 
der 38. Änderungssatzung vom11.02.2011 beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Das Straßenverzeichnis, das gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 der Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung Bestandteil der Satzung ist, wird entsprechend der Anlage zu die-
ser Satzung neu gefasst. 
 

 
§ 2 

 
 
Die in § 5 Abs. 4 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung festgesetzten Benut-
zungsgebühren werden wie folgt neu festgesetzt: 
 
a) Anliegerstraßen       1,85 € / m Frontlänge 
b) Haupterschließungsstraßen     1,67 € / m Frontlänge 
c) Hauptverkehrsstraßen      1,40 € / m Frontlänge 

 
§ 3 

 
§ 5 Abs. 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung erhält folgende Fassung: 
 
Für die von der Stadt ausgeführte Winterwartung der Fahrbahn beträgt die Benut-
zungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite (Abs. 1-3) in  
 
Priorität 1     1,83 €  / m Frontlänge, in 
Priorität 2     1,46 €  / m Frontlänge, in 
Priorität 3     0,79 €  / m Frontlänge. 
 

§ 4 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft 
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Erläuterungen zu den Änderungen im Straßenverzeichnis (vgl. Anlage V): 
 
 
Neubaugebiet Hasenhaus: 
 
Der Bauabschnitt III des Baugebietes Hasenhaus ist abgenommen, die Abnahme der 
Abschnitte I und V ist zeitnah zu erwarten. Daher können diese Bauabschnitte noch 
in diesem Jahr oder kurzfristig im nächsten Jahr, soweit vorgesehen, dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet werden. Dies betrifft die u. g. Straßen bzw. Straßenab-
schnitte. 
 
Es ist vorgesehen, in den u. g. Straßen die Sommerreinigung durchzuführen und in 
der Düsseltalstraße, soweit gewidmet, zusätzlich die Winterwartung. Bezüglich der 
Winterwartung der anderen Straßen sieht der Betriebshof Probleme mit der 
Schneeablagerung. Die Düsseltalstraße soll dabei in die Tarife 
Haupterschließungsstraße (Sommerreinigung) und Priorität 3 (Winterwartung) 
eingestuft werden, die anderen Straßen in den Tarif Anliegerstraße 
(Sommerreinigung). 
 
76a./ August-Thewes-Weg 
102a./ Borgmannsweg 
136a./ Dinkelweg 
146a./ Düsseltalstraße – von der K 20 n bis zum Gustav-Kipp-Weg 
202a./ Gustav-Kipp-Weg 
 
 
Zudem sieht der Betriebshof aufgrund der Erfahrungen des letzten Winters einige 
Änderungen der Winterdiensttarife vor (nachrichtlich: Priorität 1 gleich Tarif 4, 
Priorität 2 = Tarif 6, Priorität 3 = Tarif 7). 
 
Die Begriffe dringlichste Winterwartung, wichtige Winterwartung und nachrangige 
Winterwartung werden nicht mehr verwendet, weil z. B. auch Straßen, die nicht 
dringlich sind, in die Priorität 1 eingeteilt werden. Der Betriebshof wird hier vorrangig 
tätig, obwohl die Dringlichkeit nicht gegeben ist. Dies hat logistische Gründe. 
Winterdienstfahrzeuge, die eine tatsächlich dringliche bzw. wichtige Straße 
bedienen, versorgen auch die danebenliegende, nicht so wichtige Straße, weil es 
nicht sinnvoll ist, später ein weiteres Fahrzeug dort einzusetzen. Gegenstand der 
Tarifeinteilung ist der Zeitpunkt, zu dem die Winterwartung tatsächlich erfolgt, nicht 
die Wichtigkeit der Straße. 
 
Bei den nachfolgenden Änderungen ist gewährleistet, dass tatsächlich dringliche 
Straßen auch bevorzugt wintergewartet werden. 
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  Bisheri-
ger Tarif 

Neuer 
Tarif 

37./ Am Kuckesberg – ganz - 6 7 
42./ Am Marktweg, v. Dörpfeldstr. bis Gaudigweg 6 7 
45./ Am Mühlenbusch - ab Einmündung Liztstraße bis 

Ende 
6 4 

61./ Amselweg - ganz 6 7 
63./ Am Teichkamp 6 7 
69./ An der Schmitte - ganz 6 7 
93./ Bismarckstraße - von Martin-Luther-Straße bis Ein-

mündung Königstraße 
4 6 

102./ Bollenheide 6 4 
107./ Breidenhofer Straße - ganz 6 4 
139./ Drosselweg - ganz 6 7 
162./ Falkenweg - ganz 6 7 
166./ Finkenweg - ganz, mit Stichstraße 6 7 
194./ Goethestraße - ganz 6 7 
205./ Hahscheid - ganz, einschl. Stichstraße zu den Häu-

sern Nr. 22,24,26,28 
6 7 

209./ Heinhausen 7 6 
227./ Hülsberg  4 7 
259./ Körnerstraße - ganz 6 7 
265./ Lerchenweg - ganz 6 7 
285./ Mittelstraße - ganz 6 4 
291./ Nachtigallenweg - ganz, außer Stichweg 6 7 
294./ Nelkenweg - ganz 6 7 
295./ Neuer Markt - Platz 6 4 
296./ Neuer Markt - ab Dieker Str. bis Kaiserstr. 6 4 
364./ Starenweg - ganz 6 7 
383./ Tilsiter Straße - ganz 6 7 
385./ Turnstraße (Parkplatz) - Bauhof - 4 - 
395./ Walder Str. - nach Einmündung auf Schulhof Schul-

zentrum Walder Str. bis Stadtgrenze 
6 4 

397./ Wibbelrather Weg - von Elberfelder Str. bis Wupper-
taler Stadtgrenze 

6 4 

405./ Wilhelmstraße - von Bahnhofstraße bis Kölner Straße 4 6 
410./ Windhövel-Platz 4 6 
414./ Zum Diek - ganz 6 7 
415a./ Zur Pumpstation - Park & Ride Platz 4 6 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewie-

sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

Haan, den 14.12.2011 

 

 

                                                                                                    vom Bovert 
                                                                                                    (Bürgermeister) 
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7./ 
 
Kraftloserklärung 
 
Sparkassenbuch-Nr(n): 3091320410 und 3095090795 ausgestellt von der Stadt-
Sparkasse Haan, wird/werden für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan      Haan, den 05.12.2011 
Der Vorstand 
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